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Flüchtlingskinder, die die schwierigen
Umstände einer Flucht mit und ohne El-
tern gemeistert haben, verfügen auf-
grund ihrer Erfahrungen und der Erwar-
tungen der Zurückgebliebenen oft über
erhebliche Ressourcen für den Bildungs-
prozess wie Durchsetzungsfähigkeit, Fle-
xibilität, Entscheidungsbereitschaft, Ehr-
geiz. Der Schlüssel zum Einsatz dieser
Ressourcen ist jedoch die Möglichkeit zur
Teilhabe.
Rund 8.000 Kinder warten hierzulande auf
ihre Entscheidung im Asylverfahren und et-
wa 30.000 Minderjährige leben in Deutsch-
land lediglich »geduldet«. Im Jahr 2009
 haben knapp 1.300 unbegleitete minder-
jährige Flüchtlinge einen Asylantrag ge-
stellt. Fachkreise schätzen, dass bis zu
6.000 Kinder als unbegleitete, minderjähri-
ge Flüchtlinge ohne Eltern in Deutschland
leben.

Im folgenden Beitrag wird die Situation
von Flüchtlingskindern in Deutschland be-
schrieben. Unter dem Begriff »Flüchtlings-
kinder« versteht die Verfasserin sowohl
Kinder, die im Rahmen eines Asylverfah-
rens um Schutz nachsuchen als auch Kin-
der, die als De-facto-Flüchtlinge nicht abge-
schoben werden und in Deutschland leben.
Auf Grundlage der UN-Kinderrechtskon-
vention beziehen sich die Ausführungen auf
alle Kinder unter 18 Jahren und auf (von El-
tern oder Verwandten) begleitete und unbe-
gleitete minderjährige Flüchtlinge. Sie sind
in allen Einrichtungen der sozialen Organi-
sationen vereinzelt vertreten und werden
insbesondere in den Erstaufnahmen für un-
begleitete Minderjährige als auch in Wohn-
heimen für Flüchtlingsfamilien betreut.

Flüchtlingskinder und Kinder mit Dul-
dung sind aufgrund eines fehlenden eindeu-
tigen Aufenthaltsrechtes in Deutschland
immer noch ausgegrenzt und ihnen werden
Menschenrechte auf Bildung, gesundheitli-
che Versorgung sowie Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben verweigert:

■ Dem Menschenrecht auf Bildung wird in
Deutschland zwar in den letzten Jahren
zunehmend Beachtung geschenkt; trotz-
dem ist die immer noch bestehende Un-
fähigkeit des deutschen Schulsystems,

der sozialen Herkunft ausreichend Rech-
nung zu tragen, nicht zu verleugnen und
trifft Flüchtlingskinder in mehrfacher
Hinsicht.

■ Flüchtlingskinder erhalten in Deutsch-
land zwar den notwendigen Lebensun-
terhalt, aber entweder nur Sachleistun-
gen oder aber einen Betrag in bar, der 35
Prozent unter dem Regelsatz nach SGB
XII liegt, die gesundheitliche Versorgung
ist auf ein Mindestmaß beschränkt.

■ Flüchtlingskinder geraten in Deutsch-
land immer wieder mit oder ohne Eltern
in Abschiebehaft.

■ Ab 16 Jahren sind sie eigenständig für
die korrekte Durchführung eines über-
aus komplizierten rechtlichen Asyl -
verfahrens verantwortlich, weil sie
 ausländer- und asylrechtlich bereits ver-
fahrensfähig sind. Ein Verfahren, das so
manchen deutschen Erwachsenen über-
fordern würde.

Im Jahre 1949 formulierten die Verein-
ten Nationen die »Erklärung der allgemei-
nen Menschenrechte« und entwickelten da-
nach Übereinkommen für einzelne
Zielgruppen. Auf dieser Grundlage wurde
1989 die UN-Kinderrechtskonvention ver-
abschiedet. Sie bezieht sich nicht nur auf
deutsche Kinder, sondern auch auf Kinder
ohne deutschen Pass, die sich im Hoheitsge-
biet tatsächlich aufhalten. Artikel 22 defi-
niert zusätzlich die Kinder, die den Status
als Flüchtling begehren, als besonders
schutzwürdig.

Die Ungleichbehandlung von Flücht-
lingskindern beruht auf dem sogenannten
Vorbehalt der deutschen Bundesregierung:
Die Bundesregierung ratifizierte damals die
UN-Kinderrechtskonvention nur unter
Vorbehalt des Fortbestehens bestehender
Einschränkungen der Kinderrechte durch
das Familien-und Ausländerrecht. Von Be-
deutung für Flüchtlingskinder ist heute nur
noch Punkt 4 der Erklärung: »Nichts in
dem Übereinkommen kann dahin ausgelegt
werden, dass die widerrechtliche Einreise
eines Ausländers in das Gebiet der Bundes-
republik Deutschland oder dessen wider-
rechtlicher Aufenthalt dort erlaubt ist; auch
kann keine Bestimmung dahin ausgelegt
werden, dass sie das Recht der BRD be-
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schränkt, Gesetze und Verordnungen über
die Einreise von Ausländern und die Bedin-
gungen ihres Aufenthaltes zu erlassen oder
Unterschiede zwischen Inländern und Aus-
ländern zu machen.«

Die Wohlfahrtsverbände setzen sich seit
vielen Jahren für die Rücknahme dieses
Vorbehalts ein und nach Ansicht angesehe-
ner juristischer Gutachter ist der Vorbehalt
rechtswidrig und daher sogar nichtig. Der
Deutsche Bundestag sowie verschiedene
Bundestagsausschüsse haben in den vergan-
genen 20 Jahren mehrfach die Rücknahme
beschlossen. Auch die Koalitionsvereinba-
rung der neuen Bundesregierung enthält er-
neut die Forderung nach der Rücknahme.
Auf die tatsächliche Umsetzung warten die
Betroffenen bis heute.

Die Rolle der Verbände

Neben dem menschenrechtlichen An-
satz sind für Nichtregierungsorganisatio-
nen fachliche Standards der Jugendhilfe
und jeweils innerverbandliche Grundsätze
maßgeblich für ihre Arbeit. Soziales gesell-
schaftliches Handeln misst sich an Werten
wie Solidarität, Toleranz, Freiheit, Gleich-
heit und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit grün-
det in der gleichen Würde aller Menschen.
Sie verlangt gleiche Rechte vor dem Gesetz
und gleiche Chancen auf Teilhabe aber
auch auf Ausgleich im Zugang zu Bildung,
Ausbildung und Kultur.

Weltweit ist in den vergangenen Jahren
durchaus viel für das Wohl von Kindern er-
reicht worden. Auch in der Bundesrepublik
Deutschland hat sich ein Bewusstsein für
Kinder als Träger von eigenen, einklagba-
ren Rechten entwickelt. Viele Nichtregie-
rungsorganisationen fordern die Aufnahme
der Kinderrechte in das Grundgesetz.

Für soziale Organisationen bedeutet
dies in der Praxis, dass die politischen Ent-
scheidungsträger auf allen Ebenen aufge-
fordert werden, sich weiterhin für die Rück-
nahme des Vorbehalts und auch für die
Aufnahme von Kinderrechten in das deut-
sche Grundgesetz einzusetzen.

Für Flüchtlingskinder würde die Auf-
nahme der Kinderrechte in das Grundgesetz
bedeuten, dass das Wohl auch eines Flücht-
lingskindes in der Rechtshierarchie höher
stünde als ausländer- und asylrechtliche
Vorschriften, dass also das Wohl des Kin-
des vorrangig zu prüfen wäre, bei Entschei-
dungen zu Ausbildung, Bewegungsfreiheit,
gesundheitlichen Leistungen etc. Die Aus-
grenzung von Flüchtlingskindern hätte da-
durch ein Ende.

Die meisten Nichtregierungsorganisa-
tionen haben Grundsatzbeschlüsse zur Um-
setzung der Kinderrechte in den eigenen
Diensten und Einrichtungen gefasst und
mindestens einen Diskussions- und Refle-
xionsprozess in Gang gesetzt. Kinderrechte

sollen über alle Arbeitsfelder hinweg beach-
tet werden. Sie sind überall dort grundle-
gend zu verankern, wo mit Kindern, Ju-
gendlichen und deren Familien mittelbar
und unmittelbar zusammengearbeitet wird.
Auch im Arbeitsfeld Flüchtlingssozialar-
beit.

Wohlfahrtsverbände als
Dienstleister

Für die Flüchtlingssozialarbeit und im
Arbeitsfeld Kinder- und Jugendhilfe bedeu-
tet das teilweise große Veränderungen und
Bildung neuer Schwerpunkte in den Ein-
richtungen und Diensten: Ziel ist es,

■ die Aufmerksamkeit auf das Thema Kin-
derrechte zu lenken

■ die in der Konvention festgeschriebenen
Rechte von Kindern und Jugendlichen
bekannt und deren Bedeutung bewusst
zu machen

■ die Verantwortungsträger für die Rechte
junger Menschen zu sensibilisieren und
Erwachsene darauf aufmerksam zu ma-
chen, dass sie verpflichtet sind, die Kin-
derrechte zu verwirklichen

■ Orientierung zu bieten bei der Auseinan-
dersetzung und Identifikation mit den
Kinderrechten

■ Anregungen zu geben bei der Umsetzung
der Kinderrechte

■ für eine Lobby-Arbeit im Sinne der Kin-
derrechte zu motivieren

■ die Einrichtungen und Dienste der
Nichtregierungsorganisationen aufzu-
fordern, Strukturen und Prozesse im be-
sten Interesse der Kinder und Jugendli-
chen zu gestalten und

■ die Umsetzung der Kinderrechte zu be-
gleiten.

In der Konsequenz bedeutet dies, einen
Sensibilisierungsprozess der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter für die realen Möglich-
keiten der Partizipation von Kindern in der
eigenen Einrichtung, aber auch außerhalb
in weiteren Handlungsräumen (Schule, Fa-
milie, Freizeitbereich) anzuregen.

Erfahrungen und Befragungen in ande-
ren Arbeitsfeldern zeigen jedoch, dass die
Vorstellungen über Möglichkeiten der Mit-
bestimmung und die tatsächliche Ausübung
von Mitbestimmung sowohl bei den Kin-
dern als auch bei den Betreuungspersonen
stark divergieren. Daher ist es zunächst not-
wendig, herauszufinden, wo die Erzieherin-
nen und Erzieher, Betreuerinnen und Be-
treuer, Leiterinnen und Leiter der
Einrichtungen Möglichkeiten der Partizipa-
tion definieren. Damit werden Bereiche
festgelegt, wo den Kindern Rechte zuge-
standen werden sollen. Da Kinder – und
noch weniger Flüchtlingskinder – ihre
Rechte in der Regel nicht erkämpfen kön-

nen, müssen die Erwachsenen freiwillig auf
Macht verzichten und ihnen ihre Rechte zu-
gestehen. Welche Rechte sie den Flücht-
lingskindern zugestehen wollen (und wel-
che nicht!) muss diskutiert werden.

Bei diesem Prozess ist es nachrangig,
welche und wie viele Rechte die Kinder ha-
ben; wichtig ist, dass sie Rechte haben und,
dass diese verbindlich garantiert und für sie
nutzbar sind. Das bedeutet dann aber auch,
dass diese Rechte strukturell verankert wer-
den müssen. Sie sollten dann in Grundsät-
zen, dem Konzept oder einer Hausordnung
schriftlich niedergelegt werden.

Wie und in welchen Strukturen können
die Kinder ihre Rechte wahrnehmen? Hier
bieten sich vielfältige Möglichkeiten, wie
Gruppentreffen, Diskussionsforen, Be-
schwerdestellen, Abstimmungsverfahren,
Ombudspersonen u. v. m. an. Bei Flücht-
lingskindern ist auf hinreichende Verstän-
digung, beispielsweise auf ausreichende
Sprachmittlung und bildnutzende Verfah-
ren Wert zu legen. Auch die unterschiedli-
che Sozialisation ist zu berücksichtigen. In
kollektiven Gesellschaftsformen steht die
Meinung des Individuums hinter den Be-
dürfnissen und Vorstellungen der Gruppe
zurück und die jüngeren begegnen den Älte-
ren mit mehr Ehrfurcht und daher auch
Zurückhaltung. Mit diesen Kindern und Ju-
gendlichen müssen gleichberechtigte und
demokratische Diskussions- und Kommu-
nikationsformen oft erst neu gelernt und
geübt werden. Dabei ist seitens der Erwach-
senen eine geduldige, ermutigende, unter-
stützende und einfühlsame Haltung die un-
abdingbare Voraussetzung für die
Einübung von demokratischen Partizipati-
onsformen. Voraussetzung ist aber vor al-
lem die Bereitstellung von Freiräumen der
mitverantwortlichen Selbstbestimmung,
die als Recht verstanden und einforderbar
sein müssen.

Dieser Prozess benötigt neben der Be-
reitschaft zur Haltungsänderung erhebliche
personelle und zeitliche Ressourcen, die
Einbindung von Kinderrechten in Praxis
und Qualitätsmanagement dient jedoch zu-
gleich dazu, das Dienstleistungsangebot zu
verbessern.

Wohlfahrtsverbände als
Arbeitgeber

Ein weiteres Betätigungsfeld, um Kin-
derflüchtlinge zu fördern, ist die Personal-
entwicklung. Die Bereitstellung von Ar-
beits- und Ausbildungsplätzen in allen
verfügbaren Bereichen (Verwaltung, Pflege,
Haustechnik etc.) ist daher ein wirksames
und dringend gebotenes Mittel um die Teil-
habe von Flüchtlingsjugendlichen zu ver-
wirklichen. Eine stärkere Berücksichtigung
der Belange von Flüchtlingen auch in der
Jugendberufshilfe ist wünschenswert. Die
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Konzipierung von schulbegleitenden För-
dermaßnahmen und berufsvorbereitenden
bzw. Anpassungs-Qualifizierungen ist hier
ebenfalls ein Mittel um Flüchtlingsjugendli-
chen Chancengerechtigkeit zu ermöglichen.

Dies ist durch Erleichterungen bei dem
Erhalt von Arbeitserlaubnissen – seit der
Veränderung der Beschäftigungsverfah-
rensverordnung 2007 – realisierbar gewor-
den. Flüchtlinge, insbesondere Jugendliche
erhalten seitdem weniger arbeitsrechtliche
Beschränkungen selbst bei nur geduldetem
Aufenthalt.

Die Implementierung der interkulturel-
len Öffnung der Verbände ist bei mehreren
Nichtregierungsorganisationen in vielen
Handlungsfeldern bereits weit vorangetrie-
ben; interkulturelle Öffnung als Qualitäts-
merkmal ist bei den meisten als Instrument
der Qualitätssicherung im Qualitätsmana-
gement verankert und wird in vielen Gliede-
rungen konsequent in der Personalentwick-
lung verfolgt. Dies bietet einzelnen
erfolgreichen Flüchtlingen die Chance der
beruflichen Teilhabe und führt auf dem
Wege der interkulturellen Öffnung der Re-
gelangebote wiederum zu einer erheblichen
Verbesserung der Dienstleistungsangebote.
Hier sind die besonderen Bedürfnisse und
die Eigenheiten der Gruppe der Flüchtlinge
vielleicht noch stärker als bisher, in der Per-
sonalpolitik der Verbände zu berücksichti-
gen.

Fazit

Der politische und innerverbandliche
Einsatz für die Gleichbehandlung und indi-
viduelle Förderung von Flüchtlingskindern
ist für soziale Organisationen wichtig – so-
wohl für die Flüchtlingskinder selbst als
auch für die Qualitätsentwicklung in den
Nichtregierungsorganisationen. Nicht zu-
letzt ist es eine Investition in die Zukunft
unserer Gesellschaft. ◆
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Der Sammelband dokumentiert die Vorträge der Hohenheimer Tage zum 
Ausländerrecht 2009. Die einzelnen Beiträge beschäftigen sich insbeson-
dere mit der fortschreitenden Europäisierung des Migrationsrechts.

Der Schutz sozialer Bindungen von Ausländern
Eine Untersuchung zu Artikel 8 EMRK

Von ORR Dr. Falk Fritzsch

2009, Band 2, 246 S., brosch., 56,– €, ISBN 978-3-8329-4975-4

Die Bedeutung des Schutzes der sozialen Bindungen (Verwurzelung) von 
Ausländern durch Art. 8 EMRK hat in den letzten Jahren enorm zugenom-
men. Der Autor erörtert umfassend das Verhältnis von EMRK und inner-
staatlichem Recht und begründet die Begrenzung des Schutzbereiches auf 
rechtmäßige Aufenthalte.

Richtlinienumsetzung: Europarechtliche Anforderungen und 
mitgliedstaatliche Praxis
Eine Untersuchung am Beispiel des Einwanderungs- und Asylrechts

Von Dr. Markus Peek

2010, Band 1, 234 S., brosch., 58,– €, ISBN 978-3-8329-5041-5

Der Autor untersucht die Umsetzung migrationsrechtlicher Richtlinien und 
zeigt anhand konkreter Beispiele bestehende Defizite und Gestaltungs-
möglichkeiten bei der nationalen Rechtsetzung auf. Ausgehend vom Kon-
zept der Richtlinie und unter Berücksichtigung der EuGH-Rechtsprechung 
entwickelt er formelle und materielle Anforderungen an die Umsetzungs-
maßnahmen.
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